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AKTUELLES

Wann schwerbehinderte Bewerber
nicht berlicksichtigt werden miissen ...

zahlreicher juristischer Publikatio-
nen. Er berdt und vertritt aus-
schlieBlich Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie deren Interes-
senvertretungen wie Betriebsrate,
Personalrate und Schwerbehin-
dertenvertretungen.

Kein Hinausschieben des Ruhestands
eines Schwerbehindertenvertreters

Keine Benachteiligung, wenn keine Kenntnis
von Schwerbehinderung ...

Der Kunde ist immer Kdnig?

- - Bei einer Diskriminierung nicht! ....
E d ItO r I a I URTEILE/RECHT

Das zu schlecht bezahlte Betriebsratsmitglied

Liebe Schwerbehindertenvertretung, hat Ansprictiiati Ausgleictirs

liebe Vertrauensperson, Nur so groB muss das Betriebsratsbiiro sein
in einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt ist es von ent- Gleiche Gehalter fiir vergleichbare Tatigkeiten
scheidender Bedeutung, immer auf dem neuesten Stand der
Rechtsprechung zu sein und zu bleiben. Gerade fir Sie als Neues zur Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung
Schwerbehindertenvertretungen ist es essenziell, die aktu- aus dem Ausland
ellen Urteile zu kennen, die die Rechte schwerbehinderter
Menschen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben betreffen. Sie WISSENSWERT
geben uns nicht nur Orientierung, sondern sind auch eine Arbeitgeber muss stufenweiser
wertvolle Grundlage fiir unsere Argumentationen gegeniiber Wiedereingliederung zustimmen
Arbeitgebern und Dienststellen.

TOP-THEMA
Unser Ziel ist es, lhnen mit dieser Sonderausgabe eine fun- Wie sich Urteile zum Thema
dierte und praxisorientierte Arbeitshilfe an die Hand zu geben. Krankheit & Arbeitsverhaltnis

Denn gut informierte Schwerbehindertenvertretungen koén- auswirken
nen sich noch wirkungsvoller fiir die Belange der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen einsetzen.

Ao Shraner

Arno Schrader Weitere Infos zum Redaktionsteam unter www.die-shv.de/#team
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AKTUELLES

Wann schwerbehinderte Bewerber nicht
berlicksichtigt werden miissen

Die 6ffentliche Verwaltung muss schwerbehinderte Bewerber bei Einstellungsverfahren stets
einladen. Das ist in der freien Wirtschaft anders. Doch genau deshalb ist dieser Fall so beson-
ders: Hier musste noch nicht einmal in der 6ffentlichen Verwaltung der Bewerber eingeladen
werden — aus einem besonderen Grund. Und das gilt dann naturlich auch in Ihrem Betrieb

oder Ihrer Beh6érde (Landesarbeitsgericht, Hamm, Urt. v. 6.8.2024, Az. 6 SLa 257/24).

Der Fall: Ein 67-jahriger Mann mit Schwerbehinderten-Status
bewarb sich im Jahr 2023 auf eine Stelle als Sachbearbei-
ter in der Verwaltung eines kommunalen Arbeitgebers. Der
Arbeitgeber sagte ihm ab, da der Mann die Regelaltersgrenze
bereits iberschritten hatte. Der Arbeitgeber wies in darauf
hin, dass er im Sinne der Generationsgerechtigkeit hier eine
20 Jahre jiingere Frau einladen und einstellen durfte. SchlieB-
lich sei es sein Ziel, jiingeres Personal zu fordern.

Arbeitnehmer war nicht einverstanden

Der Arbeitnehmer beschwerte sich dariiber, dass er nicht
einmal zum Vorstellungsgesprach eingeladen worden war.
Er forderte eine Entschadigung nach § 15 des Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetzes. Dies begriindete er damit, dass
er wegen seines Alters und seiner Schwerbehinderung be-
nachteiligt worden sei. SchlieBlich klagte er.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Urteil: Die Richter urteilten, dass der Arbeitgeber den
67-jahrigen Bewerber nicht zum Vorstellungsgesprach einla-
den musste. Das gelte unabhangig von dessen Schwerbehin-
derung. Der Arbeitgeber habe ihn weder wegen seines Alters
noch wegen seiner Schwerbehinderung diskriminiert. Er sei
vielmehr wegen seines Alters im Sinne der Generationenge-
rechtigkeit berechtigt gewesen, den 67-Jahrigen weder zum
Vorstellungsgesprach einzuladen noch einzustellen.

Kein Hinausschieben des Ruhestands eines
Schwerbehindertenvertreters

Jemand, der als SBV die Interessen schwerbehinderter Menschen vertritt, hat keinen Anspruch
auf Hinausschieben seines Ruhestands — auch nicht, um sein Amt weiterzufihren. Dies hat
das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) entschieden (Beschl. v. 23.11.2023, Az. 20

E 4656/23).

Der Fall: Das Arbeitsverhaltnis eines Schwerbehindertenver-
treters der Freien und Hansestadt Hamburg sollte enden, weil
der Mann das Pensionsalter erreicht hatte. Der Mann wollte
sein Amt jedoch fortfiihren. Das geht aber nur dann, wenn
das Beamten- oder Arbeitsverhaltnis weiterlauft. Und genau
das versuchte er auf dem Gerichtsweg zu erreichen. Sein
Hauptargument war, dass auch sein Vertreter seinen Ruicktritt
angekiindigt hatte, was bedeuten wiirde, dass die schwer-
behinderten Menschen bald vertretungslos sein wiirden.

Die Entscheidung: Das OVG wies den Antrag auf Verlange-
rung des Beschaftigungsverhaltnisses ab. Das Interesse an
einer Weiterflihrung eines Amtes einer gewahlten Interes-

senvertretung sei nicht geeignet, ein dienstliches Interesse
fir das Hinausschieben des Ruhestands zu begriinden. Die
Interessenvertretung nimmt ihre gesetzlichen Aufgaben un-
abhéngig wahr und entscheidet, wie sie ihre Aufgaben sinn-
voll, notwendig und effizient erfiillt. Die Zusammensetzung
der Vertretung unterliegt keinem Einfluss des Dienstherrn. Der
Dienstherr bewerte daher auch nicht, ob die weitere Tatigkeit
eines Beamten, der die gesetzliche Altersgrenze erreicht habe,
in einer Interessenvertretung sinnvoll oder notwendig sei.

Auch Sie als Schwerbehindertenvertretung haben kei-

nen Anspruch, nach Erreichen des Rentenalters weiter-
zuarbeiten.
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URTEILE/RECHT

Das zu schlecht bezahlte Betriebsratsmitglied
hat Anspruch auf Ausgleich

Ende Juli 2024 ist die Reform der Betriebsratsvergitung in Kraft getreten. Seitdem ist das
Benachteiligungsverbot durch einen Mindestvergitungsanspruch erganzt worden. So darf
das Arbeitsentgelt von Betriebsraten nicht geringer bemessen werden als das Entgelt ver-
gleichbarer Kolleginnen und Kollegen mit betriebstblicher Entwicklung. Entsprechendes
wird auch fir Sie als Schwerbehindertenvertretung gelten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie

diese Entscheidung kennen.

Ob die Reform der Betriebsratsvergiitung allerdings in der
Praxis wirklich viel Positives bringen wird, bleibt abzuwarten.
In diesem Fall wurde das Betriebsratsmitglied tatsachlich
zu schlecht bezahlt (Hessisches Landesarbeitsgericht, Urt. v.
17.3.2023, Az. 10 Sa 923/22).

Die Forderung des Betriebsrats

Der Fall: Der Arbeitnehmer war Unternehmensberater bei
einer groBen Beratungsfirma, arbeitete im Projektgeschaft
und war gleichzeitig nicht freigestelltes Mitglied im Betriebs-
rat. Wegen seiner Betriebsratstatigkeit ging er in der internen
Projektzuteilung immer haufiger leer aus. Die Folge dessen
war, dass der Arbeitnehmer in den jahrlich stattfindenden Be-
forderungsrunden nicht berticksichtigt wurde. Das empfand er
jedoch als groBe Ungerechtigkeit und wollte dagegen vorge-
hen.Als der Arbeitgeber sich weigerte, legte er eine Klage ein.

Die Argumente des Betriebsrats

In seiner Klage berief sich der Beschaftigte auf den Entgelt-
schutz fiir Betriebsrate nach § 37 Abs. 4 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVGQ). Er stellte sich auf den Standpunkt, dass
er entsprechend seiner Vergleichsgruppe hoher eingestuft
werden miisse, und verlangte eine héhere Bezahlung. Das
begriindete er damit, dass seine vergleichbaren Kollegen we-
sentlich kiirzer auf den jeweiligen Stellen geblieben waren,
bevor sie beférdert wurden.

Gericht auf seiner Seite

Das Urteil: Das Gericht entschied zugunsten des Arbeit-
nehmers. Es verpflichtete den Arbeitgeber zu einer hoheren
Einstufung des Arbeitnehmers. AuBerdem verurteilte das Ge-
richt den Arbeitgeber, dem Beschéftigten die entstandene
Differenz nachzuzahlen. Die Richter stellten klar, dass der
Anspruch nicht aus der Vergleichsgruppe nach § 37 Abs. 4
BetrVG hergeleitet werde. Denn Voraussetzung dafiir sei, dass
der Arbeitnehmer eine konkrete Person benenne, mit der er
vergleichbar sei. Diese miisse im Wesentlichen gleich quali-
fizierten Tatigkeiten bei ahnlicher fachlicher und personlicher
Qualifikation nachgehen.
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Anspruch, weil die Betriebsratstatigkeit an
Beforderung gehindert hatte

Das Gericht hielt den Anspruch auf Beforderung allerdings
dennoch fiir gegeben. Denn die Richter waren davon Uber-
zeugt, dass der Arbeitnehmer nur wegen seiner Betriebsrats-
tatigkeit nicht in den Genuss eines weiteren beruflichen Auf-
stiegs gekommen sei. Fiir den Beschaftigten bestand deshalb
ein Anspruch auf eine fiktive Beférderung nach § 78 Satz 2
BetrVG.

= FAZIT

Keine Nachteile hinnehmen

Die Verglitung von freigestellten Betriebsraten ebenso
wie von freigestellten Vertrauenspersonen der Schwer-
behindertenvertretung fiihrt in der Praxis immer wieder
zu Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern. Diese
mussen dabei sehr vorsichtig sein: Sowohl die Begtinsti-
gung als auch die Benachteiligung sind nicht nur verbo-
ten, sondern auch strafbar.

Die Vergiitung einer freigestellten Vertrauensperson der
Schwerbehindertenvertretung richtet sich nach § 179 Abs. 4
SGB IX. Demnach darf die Freistellung keine finanziellen
Nachteile mit sich bringen. Das bedeutet im Einzelnen:

e Die freigestellte Person ist so zu bezahlen, als wiirde sie
ihre regulare Tatigkeit weiterhin ausiiben (,, Vergiitungs-
fortzahlung”).

e Alle Ublichen Lohnbestandteile wie Zulagen, Pramien
oder leistungsbezogene Verglitungen missen weiterhin
gezahlt werden.

e Auch Beforderungen oder Tariferhohungen diirfen durch
die Freistellung nicht verhindert werden.

e Auch darf die Vertrauensperson keine Nachteile bei be-
ruflichen Entwicklungsméglichkeiten erleiden.



WISSENSWERT

Arbeitgeber muss stufenweiser
Wiedereingliederung zustimmen

Ein Arbeitnehmer ist langere Zeit erkrankt und begehrt dann die Wiedereingliederung. Dabei
mochte er stufenweise zurlickkehren und legt einen Wiedereingliederungsplan vor. Wahrend
der Wiedereingliederung ist er arbeitsunfahig und die Krankenkasse zahlt weiter. Doch da-
mit muss lhr Arbeitgeber nicht einverstanden sein. Das galt jedenfalls bisher! Ein Urteil des
Arbeitsgerichts (ArbG) Aachen aber stellt nun die bisherige Rechtslage auf den Kopf (Urt. v.

12.3.2024, Az. 2 Ga 6/24).

Das ist eine Wiedereingliederung

Die Wiedereingliederung ist ein Verfahren, das es erkrankten
Beschaftigten ermdglicht, schrittweise an ihren Arbeitsplatz
zuriickzukehren. Fiir die betroffenen Kolleginnen und Kol-
legen bedeutet sie eine sanfte Riickkehr ins Arbeitsumfeld,
wodurch Uberforderung und erneute Erkrankung vermieden
werden. Eine stufenweise Wiedereingliederung fordert die
korperliche und psychische Belastbarkeit, steigert das Ver-
trauen und die Motivation. lhr Dienstherr profitiert von einer
stabilen Belegschaft und kann wertvolle Fachkrafte langfris-
tig halten. Die Wiedereingliederung wird oft als stufenweise
Wiedereingliederung oder Hamburger Modell bezeichnet und
istin § 74 SGBV geregelt:

¢ Die Wiedereingliederung gilt fir Arbeitnehmer, die nach
langerer Krankheit noch nicht vollstandig arbeitsfahig
sind.

¢ Es handelt sich um eine arztlich empfohlene, stufenwei-
se Riickkehr mit steigender Arbeitsbelastung.

e Wahrend der Wiedereingliederung besteht weiterhin
ein Anspruch auf Krankengeld oder andere Lohnersatz-
leistungen.

e Der Arbeitgeber muss nicht zahlen, ist aber zur Koope-
ration verpflichtet.

e Das Ziel ist die Wiedereingliederung in den Beruf ohne
erneute Uberlastung.

Der Fall in den Einzelheiten

Der Fall: Ein Arbeitnehmer hatte nach einer schweren
Krankheit einen Grad der Behinderung von 90. Am Ende der
Krankheitsphase schlug die Hausarztin eine stufenweise Wie-
dereingliederung vor und erstellte einen ersten Wiederein-
gliederungsplan. Der Arbeitnehmer beantragte darauthin die
Zustimmung zur Durchfiihrung dieser MaBnahme bei seinem
Arbeitgeber. Der lehnte jedoch ab.

Arbeitnehmer zog vor Arbeitsgericht

Nun machte der Arbeitnehmer im Wege des einstweiligen Ver-
flgungsverfahrens geltend, dass der Arbeitgeber verpflichtet
sei, die stufenweise Wiedereingliederung durchzufihren. Er
habe ein tiberragendes Interesse daran, die Wiedereingliede-
rung in das Berufsleben und die Riickkehr an seinen Arbeits-
platz méglichst zeitnah im Anschluss an den Abschluss seiner
Therapie zu beginnen.

Das Argument des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber dagegen meinte, es gabe keine sinnvollen
Aufgaben, die der Arbeitnehmer mit einer Beschaftigungs-
dauer von zwei oder vier Stunden taglich erledigen konne.

Arbeitsgericht verurteilte Arbeitgeber

Das Urteil: Der Arbeitnehmer hatte einen Anspruch auf
eine stufenweise Wiedereingliederung. Den Anspruch auf
Beschaftigung entsprechend den Angaben im arztlichen
Wiedereingliederungsplan aus § 164 Abs. 4 Satz 1 SGB IX
kann die schwerbehinderte oder gleichgestellte behinderte
Person auch im Wege des einstweiligen Verfligungsverfah-
rens verfolgen. Die notwendige Eilbediirftigkeit folgt aus dem
Beschaftigungsinteresse der schwerbehinderten Person, das
aufgrund ihres Anspruchs auf Teilhabe am Erwerbsleben aus
§ 164 Abs. 4 SGB IX grundsatzlich Giberwiegt.

Der Anspruch setzt allerdings voraus, dass der Arbeitnehmer
dem Arbeitgeber eine arztliche Bescheinigung seines behan-
delnden Arztes vorlegt, aus der sich die Art und Weise der
empfohlenen Beschaftigung, die Beschéftigungsbeschran-
kung, der Umfang der taglichen oder wdchentlichen Arbeits-
zeit sowie die Dauer der MaBnahme ergeben. Die Beschei-
nigung muss eine entsprechende Prognose enthalten. Eine
solche Bescheinigung lag hier vor.

Hinweis: Urteil ist richtig

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Meinung der Richter durch-
setzt. Vieles spricht jedoch dafir, dass auch hohere Instanzen
dieses Urteil absegnen werden.
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Wie sich Urteile zum Thema
Krankheit & Arbeitsverhaltnis auswirken

Eines der wichtigsten Themen auch und gerade fur Sie als Schwerbehindertenvertretung ist
das aktuelle Wissen Uber Urteile im Zusammenhang mit Arbeitsunfahigkeit, Erkrankung und

den Auswirkungen auf das Arbeitsverhaltnis.

Das Zusammenfallen von Kiindigungsfrist und
Arbeitsunfahigkeit

Bereits im Jahr 2001 hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG)
entschieden, dass das Zusammenfallen einer Kiindigung
mit der bescheinigten Arbeitsunfahigkeit ernsthafte Zwei-
fel an der Arbeitsunfahigkeit begriindet (Urt. v. 8.9.2021,
Az.5 AZR 149/21).

Dann bestatigte das Bundesarbeitsgericht diese Rechtspre-
chung (Urt. v. 13.12.2023, Az. 5 AZR 137/23). Das Besondere
an dem neuen Fall: Der Arbeitnehmer war bereits vor Zugang
der Kindigung erkrankt.

Der Fall: Ein Arbeitnehmer war bei seinem Arbeitgeber als
Helfer beschaftigt. Am 2.5.2022 legte er eine Arbeitsunfahig-
keitsbescheinigung bis zum 6.5.2022 vor. Mit Schreiben vom
2.5.2022, das dem Arbeitnehmer am 3.5.2022 zuging, kiin-
digte der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis zum 31.5.2022.
Der Arbeitnehmer legte daraufhin Folgebescheinigungen vom
6.5.2022 bis zum 20.5.2022 und vom 20.5.2022 bis zum
31.5.2022 vor.

Die plétzliche Gesundung

Ab dem 1.6.2022 war der Arbeitnehmer wieder arbeitsfahig
und nahm direkt eine neue Beschaftigung auf. Der Arbeit-
geber verweigerte daraufhin die Entgeltfortzahlung mit der
Begrlindung, der Beweiswert der vorgelegten Arbeitsunfahig-
keitsbescheinigungen sei erschiittert. Der Arbeitnehmer er-
widerte, die Arbeitsunféhigkeit habe bereits vor dem Zugang
der Kiindigung bestanden.

Wahrend das Landesarbeitsgericht dem Arbeitnehmer recht
gab, sah es das Bundesarbeitsgericht (BAG) nun etwas anders.

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht habe zwar richtigerwei-
se erkannt, dass der Beweiswert der ersten Krankschreibung
nicht erschiittert sei, weil kein zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit und dem Zugang
der Kiindigung gegeben sei. Nach den getroffenen Feststel-
lungen hatte der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Vorlage
der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung keine Kenntnis von der
beabsichtigten Beendigung des Arbeitsverhaltnisses gehabt.
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Fiir die AUs vom 6.5. und vom 20.5.2022 sei der Beweiswert
dagegen erschiittert. Bei diesen bestiinde namlich gerade
der zeitliche Zusammenhang aufgrund der passgenauen
Verldngerung der Arbeitsunfahigkeit bis zum Ende der Kiin-
digungsfrist.

Der Arbeitnehmer habe zudem unmittelbar nach Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses eine neue Beschaftigung aufgenom-
men.

Die Folge des Falls

Dies hat zur Folge, dass nunmehr der Arbeitnehmer fiir die
Zeit vom 7.5. bis zum 31.5.2022 die volle Darlegungs- und
Beweislast fiir das Bestehen krankheitsbedingter Arbeitsun-
fahigkeit als Voraussetzung fiir den Entgeltfortzahlungsan-
spruch trage. Um diese Feststellungen zu treffen, hat das
Bundesarbeitsgericht die Sache an das Landesarbeitsgericht
zuriickverwiesen.

Auch weiterhin gilt also: Weisen Sie Ihre Kolleginnen und
Kollegen darauf hin, dass eine Arbeitsunfahigkeit niemals
passgenau mit dem letzten Tag des Arbeitsverhaltnisses en-
den sollte.

Aktuelles zur krankheitsbedingten Kiindigung

bei einer lang andauernden Erkrankung

Das Landesarbeitsgericht KdIn hat eine neue, wegweisen-
de Entscheidung zu einer krankheitsbedingten Kiindigung
gefallt, die kiirzlich verdffentlicht wurde (Urt. v. 11.4.2024,
Az. 7 Sa 504/23).

Ohne Kiindigungsschutz kann Ihr Arbeitgeber jeden Arbeit-
nehmer ohne Vorliegen eines Grunds kiindigen, wenn er die
Kiindigungsfrist beachtet. Das Blatt kann sich aber schnell
zugunsten des Mitarbeiters wenden, wenn der Kollege Kiin-
digungsschutz hat.

Der besondere Kiindigungsschutz

Zunachst ist der besondere Kiindigungsschutz fiir bestimm-
te Arbeitnehmergruppen zu beachten. So ist die ordentliche
Kiindigung insbesondere von schwerbehinderten Arbeit-
nehmern nicht ohne Weiteres moglich, sofern diese bereits



seit mindestens sechs Monaten beschaftigt sind. Neben der
Beteiligung des Betriebsrats und der Schwerbehindertenver-
tretung ist vor allem eine Zustimmung des Integrationsamts
erforderlich.

Kiindigungsschutz kann sich allerdings auch deshalb erge-
ben, weil Mitarbeiter im Personalrat aktiv sind. Auch konnen
nach bestimmten Tarifvertrdgen Kiindigungsausschliisse bei
alteren Arbeitnehmern vorliegen. Weiterhin ist natiirlich der
allgemeine Kuindigungsschutz nach dem Kiindigungsschutz-
gesetz (KSchG) vom Arbeitgeber zu berlicksichtigen. Sofern
das KSchG anzuwenden ist, bendtigt der Arbeitgeber einen
Kiindigungsgrund.

Das Urteil in seinen Einzelheiten

Der Fall: Es ging um einen Fahrer, der seit September 2021
bei einem Krankenfahrdienst beschaftigt war. Im Marz 2023
erlitt der Mann dann einen Bandscheibenvorfall. Ab dem
1.4.2023 war er aufgrund dieses Bandscheibenvorfalls mit ex-
tremen Riickenschmerzen, erheblichen Einschrankungen der
Mobilitat und einer Verletzung des Nervs in der Wirbelsaule
arbeitsunfahig erkrankt. Dies teilte er seiner Arbeitgeberin
mit. Mit Schreiben vom 6.5.2023 kiindigte diese das Arbeits-
verhéltnis ordentlich. Sie war der Auffassung, die Kiindigung
sei aus personenbedingten Griinden gerechtfertigt. Der Fah-
rer sei wegen der schweren Krankheitssymptome zukiinftig
kérperlich nicht mehr in der Lage, die bisherige, vertraglich
vereinbarte Tatigkeit als Fahrer eines Krankenfahrtdienstes
auszutiben.

Das Urteil: Die Kiindigung war unwirksam. Sie ist nicht durch
Griinde, die in der Person des Fahrers lagen, bedingt. Es fehlt
hier bereits auf der ersten Priifungsstufe an ausreichenden
objektiven Anhaltspunkten dafiir, zum Zeitpunkt des Zugangs
der Kiindigung von einer negativen Gesundheitsprognose
ausgehen zu konnen. Die Arbeitgeberin hat keine Umstande
dargelegt, die zum Kiindigungszeitpunkt auf eine dauernde
oder jedenfalls lang andauernde Arbeitsunfahigkeit des Fah-
rers schlieBen lieBen.

Zum Zeitpunkt des Zugangs der Kiindigung war aufgrund
der von der Arbeitgeberin vorgetragenen objektiven Um-
stande eine negative Prognose dahin gehend, dass die
Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit des Fahrers ausge-
schlossen oder vollig ungewiss sei, nicht gerechtfertigt. Der
Fahrer war zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kiindigung
erst seit flinf Wochen arbeitsunfahig erkrankt. Jedenfalls
dann, wenn der Sechswochenzeitraum des § 3 Abs. 1 Satz 1
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) noch nicht abgelaufen ist,
kann allein die bisherige Dauer einer Erkrankung nicht als
Indiz fiir eine dauerhafte oder lang andauernde Arbeitsun-
fahigkeit dienen.
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Zwar litt der Fahrer zum damaligen Zeitpunkt unstreitig an
einem Bandscheibenvorfall mit extremen Riickenschmerzen
mit Mobilitatseinschrankungen und einer Nervenverletzung
in der Wirbelsaule, warum aus diesen Diagnosen jedoch eine
Dauerhaftigkeit der Erkrankung oder eine véllige Ungewiss-
heit der Wiederherstellung der Arbeitsunfahigkeit folgen soll-
te, hatte die Arbeitgeberin nicht dargelegt.

Eine Nichtabsehbarkeit der voraussichtlichen Dauer der
Arbeitsunfahigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht
gleichbedeutend mit der Annahme einer negativen Prognose
dahin gehend, dass die Wiederherstellung der Arbeitsunfahig-
keit in den nachsten 24 Monaten nicht zu erwarten ist.

= FAZIT

Keine starren Fristen erkennbar
Der Kiindigungsschutzklage wurde stattgegeben und das
Arbeitsverhaltnis nicht beendet. Im Fall einer personen-

bedingten Kiindigung ist eine lang andauernde krank-
heitsbedingte Arbeitsunfahigkeit in der unmittelbaren
Vergangenheit ein gewisses Indiz fiir die Fortdauer der
Arbeitsunfahigkeit in der Zukunft. Es existieren jedoch
keine starren Grenzen, ab welchem Zeitpunkt eine Krank-
heit als lang anhaltend gelten hat.

Bei der Wiedereingliederung gibt es keine
Erstattung der Fahrtkosten mehr

Bislang haben wohl die meisten Krankenkassen in Fall einer
stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben die
Kosten fiir Fahrten zur Arbeitsstelle erstattet. Damit dirfte
nach diesem Urteil des Bundessozialgerichts Schluss sein (Urt.
V. 16.5.2024, Az. B 1 KR 7/23 R).

Der Fall: Die behandelnde Hauséarztin eines seit langer Zeit

arbeitsunfahigen Arbeitnehmers erstellte einen arztlichen
Wiedereingliederungsplan liber eine stufenweise Wiederein-
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gliederung, die dann auch durchgefiihrt wurde. Der Arbeit-
nehmer erschien daraufhin an zehn Arbeitstagen an seinem
Arbeitsplatz (einfache Wegstrecke vom Wohnort 20 km).
Seinen Antrag auf Ubernahme der Fahrtkosten wahrend der
stufenweisen Wiedereingliederung lehnte die gesetzliche
Krankenkasse ab, sodass der Mann klagte.

Das Urteil: Die Klage wurde in der letzten Instanz abgewie-
sen. Bei den Fahrtkosten handele es sich nicht um eine Reha-
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Nach dem
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung bestehe eben-
falls kein Anspruch, weil die stufenweise Wiedereingliede-
rung nicht in Verbindung mit einer Leistung zur medizinischen
Reha Bestandteil einer GesamtmaBnahme gewesen sei.

= FAZIT

Kein Geld erhalten

Der Arbeitnehmer hat gegen seine Krankenkasse keinen
Anspruch auf die begehrte Erstattung von Fahrkosten
zum Arbeitsplatz wahrend der stufenweisen Wiederein-
gliederung.

Kein Wegeunfall-Versicherungsschutz bei
Unterzuckerung

Eigentlich unterliegen Wegeunfalle zur Arbeitsstatte und zu-
riick dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Schwierig
wird es dann, wenn jemand seinen Arbeitsweg verlasst. Dies
musste ein Mann erkennen, der an einer Unterzuckerung litt
(Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urt. v. 12.4.2024,
Az. L 14 U 164/21).

Der Fall: Ein Mann hatte auf dem Riickweg von der Arbeit
einen schweren Verkehrsunfall. Der Notarzt stellte bei ihm
eine Hypoglykamie, also eine Unterzuckerung, fest. Nun
meinte der Arbeitnehmer, die Berufsgenossenschaft miisse
zahlen. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung
eines Wegeunfalls ab, da der Arbeitnehmer vier Kilometer
uber seinen Wohnort hinaus unterwegs gewesen war.

Der Mann argumentierte, dass er orientierungslos gewesen
und aus diesem Grund an seiner Wohnung vorbeigefahren sei.
An Einzelheiten habe er keine Erinnerung. SchlieBlich klagte er.

Die Richter entschieden: Abwege sind nicht versichert
Das Urteil: Die Richter wiesen die Klage ab. Ein Wegeunfall
auf direkter Strecke ist vom Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung umfasst, ein Abweg jedoch nicht. Hier war der
Arbeitnehmer aufgrund der Orientierungslosigkeit infolge
einer diabetesbedingten Unterzuckerung auf einen Abweg
geraten. Die Einbeziehung solcher Abwege wiirde dem Sinn
und Zweck der Wegeunfallversicherung widersprechen.
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= FAZIT

Kein Versicherungsschutz bei innerer Ursache
Liegt also eine innere Ursache fiir einen Umweg vor,
scheidet damit der gesetzliche Unfallversicherungsschutz
aus. Wegen grundsatzlicher Bedeutung hat das Gericht
die Revision zugelassen, die auch eingelegt wurde. Vieles
spricht jedoch dafiir, dass das Urteil korrekt ist.

Kiindigung wegen vorgetauschter
Arbeitsunfahigkeit gerechtfertigt

Wer eine Arbeitsunfahigkeit vortduscht, riskiert eine Kiin-
digung (Landesarbeitsgericht, LAG, Niedersachsen (Urt. v.
8.7.2024, Az. 15 SLa 127/24)).

Der Arbeitnehmerin, Sekretarin an einer niedersachsischen
Grundschule, plante einen Urlaub fiir die ersten Tage der Fe-
rien. Sie beantragte deshalb Urlaub. Das lehnte die Arbeitge-
berin jedoch ab. Die Arbeitnehmerin teilte ihrer Arbeitgeberin
daraufhin mit, dass sie arbeitsunfahig erkrankt sei, und legte
fiir die Urlaubszeit eine Arbeitsunféhigkeitsbescheinigung
ihrer Arztin vor.

Arbeitgeberin kiindigt wegen vorgetauschter
Arbeitsunfahigkeit

Der Fall: Die Arbeitnehmerin nahm zeitgleich aber trotzdem
an einem Lehrgang fiir eine Trainerlizenz teil. Davon erhielt
die Arbeitgeberin Kenntnis. Sie hérte ihre Mitarbeiterin da-
rauthin an.

In der Anhdrung teilte die Arbeitnehmerin mit, dass sie starke
Bauchschmerzen und Ubelkeit gehabt habe. Das Schlucken
habe ihr wehgetan und sie habe Kopfschmerzen gehabt. Ihre
Arztin habe sie fiir drei Tage arbeitsunfahig krankgeschrieben.
Nachdem sie die verschriebenen Medikamente eingenommen
habe, sei es ihr umgehend besser gegangen. Sie gehe davon
aus, dass ihre Symptome teilweise psychosomatisch waren.
Deshalb habe sie die Teilnahme am Lehrgang fiir méglich
gehalten habe.

Die Arbeitgeberin nahm das Verhalten zum Anlass, das Be-
schaftigungsverhaltnis mit der Arbeitnehmerin zu kiindigen.
Die Arbeitnehmerin wehrte sich gegen die Kiindigung mit
einer Kiindigungsschutzklage.

Beweiswert erschiittert

Das Urteil: Das LAG wies die Klage ab. Das Gericht war
davon (iberzeugt, dass die Arbeitnehmerin die Arbeitsunfa-
higkeit nur vorgetauscht hatte. Das begriindete das LAG vor
allem damit, dass sie ihrer Darlegungslast nicht ausreichend
nachgekommen sei und den Verdacht des Vortauschens einer
Arbeitsunféhigkeit nicht widerlegt habe.



AKTUELLES

Keine Benachteiligung, wenn keine Kenntnis
von Schwerbehinderung

Der Arbeitgeber kann niemanden wegen einer Schwerbehinderung benachteiligen, wenn er
nicht weiB, dass eine Schwerbehinderung vorliegt. Darauf kann sich der Arbeitgeber auch bei
internen Stellenausschreibungen berufen, sofern eine dezentrale Struktur im Unternehmen
vorliegt (Bundesarbeitsgericht, BAG, Urt. v. 25.4.2024, Az. 8 AZR 143/23).

Der Fall: Eine Sekretarin war mit einem befristeten Arbeits-
verhaltnis fiir ein Jahr beschaftigt gewesen. Sie hatte einen
Grad der Behinderung von 40 und war einem schwerbehin-
derten Menschen gleichgestellt. Die Mitarbeiterin war im
Bereich der Datenerfassung in der Medizinischen Fakultat
der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg im Rahmen
eines Drittmittelprojekts beschaftigt. Nachdem der zustandi-
ge Professor an eine andere Universitat wechselte und das
Forschungsprojekt mitnahm, erklarte das Bundesland als
Arbeitgeber die Kiindigung zum 31.7.2021.

Es folgten 2 interne Stellenausschreibungen

Am 29.4.2021 und am 3.5.2021 veréffentlichte das Bundes-
land interne Ausschreibungen. Die Sekretarin bewarb sich nun
auf die ausgeschriebenen Stellen, und zwar direkt bei den
in den Stellenausschreibungen angegebenen Instituten. Sie
legte jeweils neben ihrem Anschreiben einen ausftihrlichen
Lebenslauf und das Abschlusszeugnis einer Berufsfachschule
fur medizinische Dokumentationsassistenz vor. Auf ihre Be-
hinderung und Gleichstellung mit einem schwerbehinderten
Menschen wies sie in den Bewerbungsunterlagen nicht hin.
Weder das Institut fir Physik noch das Institut fiir Agrar- und
Erndhrungswissenschaften reagierten in der Folgezeit auf
die Bewerbung.

Die Forderungen der Angestellten

Die Frau meinte nun, sie habe gegentiber dem Land einen An-
spruch auf eine Entschadigung nach § 15 Abs. 2 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Das sah das BAG anders

Das Urteil: Die Sekretarin war nicht wegen ihrer Behinderung
benachteiligt worden. Ein Bewerber, der seine Schwerbehin-
derung bei seiner Bewerbung beriicksichtigt wissen will, muss
den Arbeitgeber hierliber in Kenntnis setzen, soweit dieser
nicht ausnahmsweise bereits tiber diese Information verfiigt.
In diesem Fall konnte aber nicht davon ausgegangen werden,
dass die Gleichstellung auf Arbeitgeberseite bekannt war.

= FAZIT

Auf Schwerbehinderung hinweisen

Offentliche Arbeitgeber sind zwar grundsatzlich verpflich-
tet, schwerbehinderte und gleichgestellte Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer zum Vorstellungsgesprach
einzuladen, wegen des hier erkennbar dezentralen Be-
werbungsverfahrens hatte die Sekretérin aber auf ihre
Gleichstellung hinweisen miissen. Weil sie dies nicht
getan hat, erhalt sie auch keine Entschadigungszahlung.

Checkliste: Bewerbung von Schwerbehinderten oder

gleichgestellten Menschen

Die Fragen

Hat lhr Arbeitgeber mit der Agentur fiir Arbeit gemeinsam gepriift, ob freie Arbeitsplatze mit einem arbeitslosen

schwerbehinderten Menschen besetzt werden kénnen?

Hat Ihr Arbeitgeber Sie als Schwerbehindertenvertretung iber eine Bewerbung eines schwerbehinderten Men-

schen informiert?

Hatten Sie genligend Gelegenheit und Zeit zur Stellungnahme?

Im Fall einer Absage: Wurde diese auf sachliche Griinde und nicht auf die Schwerbehinderung gestiitzt?

Hat Ihr Arbeitgeber Sie als Schwerbehindertenvertretung vor der beabsichtigten Absage an den schwerbehinderten

Menschen angehort?

www.adiuva.de

Ja Nein

O

O
O
O
O
O

OO0 O
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Checkliste: Bewerbung von Schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen 



Nur wenn Sie bei jeder Frage mit Ja antworten können, ist das Bewerbungsverfahren korrekt.



		Die Fragen

		Ja

		Nein



		Hat Ihr Arbeitgeber mit der Agentur für Arbeit gemeinsam geprüft, ob freie Arbeitsplätze mit einem arbeitslosen schwerbehinderten Menschen besetzt werden können?

		

		



		Hat Ihr Arbeitgeber Sie als Schwerbehindertenvertretung über eine Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen informiert?

		

		



		Hatten Sie genügend Gelegenheit und Zeit zur Stellungnahme?

		

		



		Im Fall einer Absage: Wurde diese auf sachliche Gründe und nicht auf die Schwerbehinderung gestützt?

		

		



		Hat Ihr Arbeitgeber Sie als Schwerbehindertenvertretung vor der beabsichtigten Absage des schwerbehinderten Menschen angehört?

		

		







amr
Dateianlage
Checkliste_SBV_2509_SO_Bewerbung.docx


URTEILE/RECHT

Basiswissen | Lesezeit: 2 Minuten

Nur so grof3 muss das Betriebsratsbiiro sein

Sie haben als Schwerbehindertenvertretung das Betriebsratsblro mit zu nutzen. Haben Sie
sich auch schon einmal gefragt, wie gro3 das Blro lhres Betriebsrats eigentlich sein muss?
Eine Antwort kommt vom Landesarbeitsgericht KéIn (Beschl. v. 9.2.2024, Az. 9 TaBV 34/23).

Der Fall: Der Arbeitgeber in dem entschiedenen Fall hatte
rund 70 Filialen, in denen 3.500 Mitarbeiter beschaftigt wa-
ren. Fiir einen Teilbetrieb mit 125 Mitarbeitern bestand ein
siebenkopfiger Betriebsrat. Der Betriebsrat hatte ein Bliro
von 21 Quadratmetern. Das war ihm zu klein, er hatte gern
28 Quadratmeter gehabt. SchlieBlich zog er vor das Arbeits-
gericht.

Die Auffassung der Richter

Die Entscheidung: Der Betriebsrat verlor vor Gericht. MaB-
stab fiir die GréBe des Betriebsratsbiiros ist die Anzahl der
freigestellten Betriebsratsmitglieder des Betriebs, denn diese
werden regelmaBig dort arbeiten. Nach § 3a Abs. 1 Arbeitsstat-
tenverordnung in Verbindung mit den Technischen Regeln fiir
Arbeitsstatten A 1.2 muss jeder Arbeitsraum bei einem Arbeits-
platz mindestens eine Biiroflache von acht Quadratmetern auf-
weisen. Bei einer Arbeitnehmerzahl des Betriebs von 125 ergab

Equal Pay | Lesezeit: 2 Minuten

sich nach § 38 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz ein Anspruch
auf Freistellung firr ein Betriebsratsmitglied. 21 Quadratmeter
waren damit vollkommen ausreichend bzw. sogar zu groB!

= FAZIT

Eine nicht nachvollziehbare Entscheidung

Das Betriebsratsbiiro muss so groB sein, dass Freigestell-
te hier arbeiten kdnnen. Es muss nicht groB genug fiir
Betriebsratssitzungen oder Sprechstunden sein. Hierflir
missen dann ggf. andere Raume zur Verfliigung ste-
hen. Offensichtlich haben die Richter allerdings Sie als
Schwerbehindertenvertreter vergessen. Denn Sie nutzen
das Buro nach der gesetzlichen Regelung mit. Trotzdem
ist das Ganze ein interessanter Fall, der zeigt, wie sich
Richter unter Verkennung der Realitat auf das Recht zu-
rickziehen konnen.

Gleiche Gehalter fir vergleichbare Tatigkeiten

Frauen verdienen oft weniger als Manner. Das ist bekannt. Rechtlich interessant wird es dann,
wenn die Positionen, auf denen Mann und Frau arbeiten, vergleichbar sind. Dann darf es nam-
lich keinen Unterschied in der Bezahlung geben (Landesarbeitsgericht Baden-Wurttemberg, Urt.
V. 19.6.2024, Az. 4 Sa 26/23). Dieses Urteil bezieht sich auf eine Diskriminierung wegen des Ge-
schlechts. Es ist analog aber auch Ubertragbar auf eine Diskriminierung wegen einer Behinderung.

Der Fall: Eine Angestellte begehrte mit einer Klage unter Be-
rufung auf das Entgelttransparenzgesetz eine héhere Vergi-
tung. Das Gesetz verpflichtet Arbeitgeber, gleiche Bezahlung
fir Manner und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit
sicherzustellen. Das Gesetz soll die Entgeltdiskriminierung von
Frauen abbauen. Die Abgrenzung der einschlagigen mannlichen
Vergleichsgruppe und die Hohe ihrer Verglitung standen fest.
Demnach waren jedenfalls die Gehaltsbestandteile Grundge-
halt und Dividendenaquivalent bei der Frau geringer als beim
Median ihrer mannlichen Vergleichsgruppe.

Das Urteil: Das reichte den Richtern aus. Eine festgestell-
te Vergutungsdifferenz zwischen dem Arbeitsentgelt einer
Arbeitnehmerin und dem der mannlichen Vergleichsgruppe
ist ein Indiz fiir eine Verletzung des Grundsatzes der Entgelt-
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gleichheit. Die entsprechende Vermutung muss der Arbeit-
geber widerlegen.

= FAZIT

Diskriminierung bekampfen

Es wird fiir Arbeitgeber also schwieriger, unterschiedliche
Lohne zu rechtfertigen, wenn keine objektiven Griinde
greifbar sind.

Hinweis: Im Juni 2023 trat eine neue EU-Richtlinie zur Ent-
gelttransparenz in Kraft. Diese Richtlinie verpflichtet Arbeit-
geber mit mindestens 100 Beschaftigten zu bestimmten
MaBnahmen. Die Umsetzung der Richtlinie muss bis zum
7.6.2026 erfolgen.



Krankheit | Lesezeit: 3 Minuten

aus dem Ausland

URTEILE/RECHT

Neues zur Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung

Mit dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hatte der Arbeitnehmer des Falls
wohl nicht gerechnet (Urt. v. 15.01.2025, Az. 5 AZR 284/24).

Der Fall: Ein Lagerarbeiter hatte sich bei seinem Arbeitgeber
in den Jahren 2017, 2019 und 2022 jeweils im Anschluss
an einen mehrwéchigen Urlaubsaufenthalt in Tunesien ar-
beitsunfahig krankgemeldet. Im Jahr 2022 teilte er seinem
Arbeitgeber seine krankheitsbedingte Arbeitsunfahigkeit am
7.9.2022 und damit zwei Tage vor dem geplanten Ende des
Urlaubs per Mail mit. Er fiigte der E-Mail das in franzésischer
Sprache gehaltene Attest eines tunesischen Arztes bei. Da-
nach litt der Lagerarbeiter unter , schweren Ischialbeschwer-
den im engen Lendenwirbelsaulenkanal”. Die Verordnung
sagte zudem aus, dass er 24 Tage strenge hausliche Ruhe
bis zum 30.9.2022 benétige. Wahrend dieser Zeit durfte er
laut Attest nicht reisen.

Dennoch buchte der Arbeitnehmer einen Tag nach dem Arzt-
besuch am 8.9.2022 ein Féhrticket fiir den 29.9.2022. An
dem Tag trat er dann auch tatsachlich die Riickreise mit dem
Pkw an.

Arbeitgeber zahlte Entgelt nicht

Der Arbeitgeber verweigerte eine Anerkennung der tunesi-
schen Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung. Deshalb lehnte er
auch eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ab.

Arbeitnehmer klagte auf den Lohn fiir September
Der Arbeitnehmer verlangte daraufhin vor dem Arbeitsgericht
die volle Bezahlung fiir den Monat September 2022. Dariiber
musste schlieBlich das Bundesarbeitsgericht entscheiden.

Beweiswert erschiittert

Zwar ist grundsatzlich der Beweiswert einer Arbeitsunfa-
higkeitsbescheinigung, auch aus einem Nicht-EU-Ausland,
hoch, maBgeblich ist dabei aber, dass der auslandische Arzt
zwischen einer bloBen Erkrankung und einer mit Arbeitsun-
fahigkeit verbundenen Krankheit unterscheidet.

Das Urteil: Diesbeziiglich hatten die Richter Zweifel und
sahen den Beweiswert der Bescheinigung als erschittert an.
Sie bemangelten, dass das vorinstanzliche Landesarbeitsge-
richt keine Gesamtwiirdigung der tatsachlichen Umstande
vorgenommen hatte. Eine solche fiihrte hier dazu, dass er-
heblichen Zweifel am Beweiswert der Arbeitsunféhigkeit be-
standen. Diese hielten die Richter vor allem fiir gegeben, da

sich der Lagerarbeiter auch nach vorherigen Auslandsaufent-
halten arbeitsunfahig krankgemeldet hatte. Zudem hatte er
seine Riickreise nachweislich bereits einen Tag vor Ablauf des
Reiseverbots angetreten und die Riickreise dariiber hinaus
bereits kurz nach dem Besuch beim Arzt in Tunesien gebucht.

Das Gericht entschied, dass der Arbeitnehmer die volle Dar-
legungs- und Beweislast fiir das Bestehen einer krankheits-
bedingten Arbeitsunfahigkeit als Voraussetzung fiir den Ent-
geltanspruch nach § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz trage.
Deshalb erhielt der Arbeitnehmer kein Geld.

= FAZIT

Gesamtumstande priifen

Der Beweiswert der arztlichen Arbeitsunfahigkeitsbe-
scheinigung kann also unter bestimmten Umstanden
erschiittert werden. Hier einige typische Indizien:

Krankmeldung nach Kiindigung: Wenn eine AU-Be-
scheinigung genau am Tag der Kiindigung beginnt und
genau bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist reicht, kann
das Verdachtsmomente schaffen.

Widerspriichliches Verhalten des Arbeitnehmers: Wenn
der Arbeitnehmer trotz attestierter Arbeitsunfahigkeit
Tatigkeiten nachgeht, die mit seiner angeblichen Er-
krankung unvereinbar sind (z. B. Skifahren bei Riicken-
problemen).

Haufige AU-Meldungen nach Konflikten: wenn ein
Arbeitnehmer immer nach Meinungsverschiedenhei-
ten mit Vorgesetzten oder nach abgelehnten Urlaubs-
antragen krank wird.

Mehrere kurze AU-Zeiten mit auffalligem Muster: zum
Beispiel wenn Krankmeldungen immer montags und
freitags auftreten (, Montagskrankheit”).
Abweichung von Attesten anderer Arzte: wenn ein me-
dizinisches Gutachten (z. B. durch den MDK oder einen
anderen Arzt) zu einer anderen Einschatzung kommt.

Diese Indizien konnen den Arbeitgeber berechtigen, die
Bescheinigung anzuzweifeln, und den Beweiswert er-
schiittern. Dann ware der Arbeitnehmer in der Pflicht,
seine Arbeitsunfahigkeit anderweitig nachzuweisen.
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AKTUELLES
—

Benachteiligung im Alltag | Lesezeit: 2 Minuten

Der Kunde ist immer Konig?
Bei einer Diskriminierung nicht!

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Wiurttemberg hat ein interessantes Urteil gefallt, in
dem eine Kundin eine Frau als Beraterin abgelehnt hatte (Urt. v. 20.11.2024, Az. 10 Sa 13/24).

Der Fall: Ein Arbeitgeber beschaftigte eine Architektin im
Vertrieb. Uber das unternehmensinterne Verteilungssystem
waurde ihr eine bestimmte Kundin zugeteilt. Dabei handelte
es sich um eine Bauinteressentin. Nachdem die Kundin mit-
teilte, dass sie keine Frau als Beraterin mochte, wurde sie dem
Regionalleiter zugeteilt. Der Architektin entgingen dadurch
30.000,00 Euro Provision. Die Architektin klagte wegen Dis-
kriminierung aufgrund ihres Geschlechts auf Schadenersatz
in Hohe von sechs Bruttomonatsgehaltern.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Urteil: Das LAG gab der Arbeitnehmerin dem Grunde
nach Recht. Will eine potenzielle Kundin nicht von einer weib-
lichen Person, sondern von einem méannlichen Berater betreut
werden, miisse der Arbeitgeber sich zunachst schiitzend vor

Unser Service fiir Sie

Expertensprechstunde:
Schreiben Sie uns.

die Arbeitnehmerin stellen. Komme der Arbeitgeber dem nicht
nach, kénne der Abzug der potenziellen Kundin aus der Be-
treuungszustandigkeit der Arbeitnehmerin eine unmittelbare
Benachteiligung wegen des Geschlechts sein. Das kann einen
Entschadigungsanspruch auslosen.

Geringe Entschadigung

Als Entschadigung war nach Ansicht des Landesarbeits-
gerichts hier allerdings ein Betrag von 1.500,00 Euro voll-
kommen ausreichend, weil eine Wiederholungsgefahr nicht
wahrscheinlich war.

Hinweis: Das Urteil wurde vermutlich genauso lauten, wenn
die Kundin die Arbeitnehmerin wegen einer Schwerbehinde-
rung abgelehnt hatte!

Stellen Sie lhre individuellen Fragen an redaktion@die-sbv.de

Eine personliche Antwort erreicht Sie binnen 3 Werktagen.

Onlinebereich:

Hier erhalten Sie alle Arbeitshilfen und Ausgaben zum Download
Alle Arbeitshilfen wie Muster-Schreiben, Checklisten und Ubersichten und auch die Ausgaben kénnen Sie

hier herunterladen: www.adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr unser Netzwerktreffen zur Weiterbildung, Vernetzung und zum Austausch.
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Freuen Sie sich schon

auf die nachste Sonderausgabe
zu einem wichtigen

und interessanten Thema!
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